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Der Abgeordnete Rupert Doppler hat am 10. Dezember 2015 die schriftliche Anfrage 20/JPR 

betreffend "Protokolle der Präsidialkonferenz" an die Präsidentin des Nationalrates gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt. 

Fragen 1 bis 3: 

1. Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Nationalratsabgeordneten ohne 

Klubzugehörigkeit künftig zumindest die Protokolle der Präsidialkonferenz als 

Arbeitsgrundlage unverzüglich übermittelt werden? 

2. Wenn ja, innerhalb welcher Fristen, sollen diese Protokolle übermittelt werden? 

3. Wenn nein, welche andere Möglichkeiten sehen Sie, Abgeordnete zum Nationalrat ohne 

Klubzugehörigkeit über die Beratungen und Beschlüsse der Präsidialkonferenz rechtzeitig 

zu informieren? 

Wie Sie bereits selbst in Ihrer Anfrage ausgeführt haben, ist die Zusammensetzung der 

Präsidialkonferenz in § 8 GOG-NR abschließend geregelt. Demnach gehören dieser die 

Präsidentinnen des Nationalrates und die Klubobleute an. Eine Einbeziehung der Abgeordneten 

ohne Klubzugehörigkeit ist nicht vorgesehen. In der Geschäftsordnung und weiteren 

Materiengesetzen werden jene Themenbereiche aufgezählt, die jedenfalls der Beratung bzw. der 

Rücksprache in der Präsidialkonferenz unterzogen werden müssen. 

Gemäß Auskunft der Parlamentsdirektion folgt die Verteilung der Präsidialprotokolle der 

parlamentarischen Praxis und einer entsprechenden Festlegung in der Präsidialkonferenz. 
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Im Anschluss an die Sitzungen der Präsidialkonferenz werden sämtliche Abgeordnete 

- unabhängig von ihrer Klubzugehörigkeit - umgehend über die festgelegte(n) Tagesordnung(en) 

der nächstfolgenden Plenarsitzungswoche per E-Mail informiert. Dabei wird auch auf allfällige 

Aktuelle Stunden, Aktuelle Europastunden, Fragestunden und Zusammenfassungen von 

Debatten hingewiesen, wodurch eine optimale Sitzungsvorbereitung der Abgeordneten 

gewährleistet ist. 

Darüber hinaus können die Ergebnisse der Präsidialkonferenz Beschlussfassungen bzw. die 

Wahrnehmung parlamentarischer Instrumente in der Nationalratssitzung nicht vorweg nehmen. 

Abschließend möchte ich festhalten, dass weitere Ergebnisse der Beratungen der 

Präsidialkonferenz in das allen Abgeordneten zugängliche Informationsangebot der 

Parlamentsdirektion aufgenommen werden und die Mitarbeiterinnen der Parlamentsdirektion im 

Rahmen ihrer Befugnisse regelmäßig Auskünfte erteilen. 
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